
Wettbewerb Herren:    Landesgartenschau-Pokal 2008  
 (Meister der Meister im SHFV) 

    Stand: 19. März 2008 
 
   Durchführungsbestimmungen Herren 
 
 
1. Grundsatz: 
 
Soweit diese Bestimmungen keine Abweichungen vorsehen, wird nach den Regeln 
der FIFA, der Satzung und den Ordnungen des SHFV gespielt. 
 
 
2. Teilnahmeberechtigung: 
 
Am Wettbewerb nehmen auf Basis einer Ausschreibung mit der Aufforderung zur 
Meldung an den SHFV alle Meister der Spielklassen der Herren von den Kreisligen  
bis zur Verbandsliga teil, damit max. 24 Meistermannschaften (außerordentlicher 
Pflichtspielbetrieb gem. § 2 Nr. 4 der SpO). 
 
 
3. Spieler: 
 
Die Spieler müssen am Turniertag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Es muss ein 
Spielerpass mit entsprechender Spielberechtigung für Freundschaftsspiele des 
Vereins (analog Pokalbestimmungen) vorhanden sein und vorgelegt werden. 
 
 
4. Spielfeld und Anzahl der Spieler: 
 
Gespielt wird auf einem Kleinfeld mit 5m-Toren (halbes Großfeld, so dass zwei 
Spielfelder auf einem Sportplatz zur Verfügung stehen). 
 
Eine Mannschaft besteht aus maximal 12 Spielern, einschließlich Torhüter, wobei 
gleichzeitig 6 (einschließlich Torhüter) am Spiel teilnehmen. 
Der Mannschaftskader muss der Turnierleitung spätestens vor Turnierbeginn auf 
einer Spielerliste mitgeteilt werden, die vom Mannschaftsführer verantwortlich 
unterschrieben ist. 
 
 
5. Turniermodus 
 
Es wird nach dem Modus Jeder gegen Jeden gespielt. Abhängig von der Anzahl der 
Mannschaftsmeldungen ist die Gruppeneinteilung vorzunehmen. 
 
Der Finaltag ist mit max. 10 Mannschaften geplant für Sonnabend, dem 26. Juli 2008 
im Rahmen der Landesgartenschau in Schleswig. Gespielt wird in zwei 5er-Gruppen 
mit anschließenden Halbfinalspielen der jeweils beiden Gruppen-Ersten und einem 
Endspiel. 



 
Die Siegprämie des Meisters der Meister beträgt  € 1.000,--, die des Vize-
Meisters  € 500. 
 
Die Verlierer der Halbfinals ermitteln die Plätze 3  + 4 durch 
Entscheidungsschießen und erhalten € 300,-- bzw. € 200,-- für die 
Mannschaftskasse . 
 
Jede Teilnehmermannschaft am Finale erhält 15 Eintrittskarten für die 
Landesgartenschau 2008. 
 
Jede Teilnehmermannschaft am Wettbewerb erhält ein Ballpräsent. 
 
Die Spielzeit wird in Abhängigkeit zu der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 
festgelegt. Vorgesehen ist eine Tagesveranstaltung. 
 
Melden mehr als 10 Meistermannschaften zu diesem Wettbewerb, werden durch die 
klassenniederen Meistermannschaften eine/mehrere regionale Vorrunden am 
Wochenende 19./20. Juli 2008 gespielt. Auch hier ist die Abhängigkeit zur Anzahl der 
gemeldeten Mannschaften für das genaue Procedere entscheidend. 
 
 
6. Anmeldung 
 
Die Meister der in Punkt 2 bezeichneten Spielklassen werden von den jeweiligen 
Spielleitern nach Ende der Meisterschaftsrunde angeschrieben. Sie erhalten ein 
Anmeldeformular mit der Bitte, sich zum Wettbewerb der Meister anzumelden. 
 
 
7. Ausrüstung der Spieler 
 
Ein Spieler darf keine Kleidungsstücke oder Ausrüstungsgegenstände tragen, die für 
ihn oder für einen anderen Spieler gefährlich sind. 
Die zwingend vorgeschriebene Grundausrüstung eines Spielers besteht aus Trikot, 
Hose, Stutzen, Schienbeinschützern und Fußbekleidung. 
 
 
8. Turnierleitung 
 
Die Turnierleitung besteht aus 3 Personen (Beauftragte des SHFV), die durch den 
Verbandsspielausschuss bestimmt werden. 
Die Entscheidungen und Anordnungen der Turnierleitung sind für alle Beteiligten 
verbindlich. 
Eine Protest- oder Einspruchmöglichkeit besteht weder gegen Entscheidungen der 
Schiedsrichter noch gegen solche der Turnierleitung. 
 
 
9. Kostenregelung 
 
Der SHFV trägt keine Kosten für Anreise und Verpflegung. 
 



 


